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Bericht 
des Ausschus'ses für Vermögenssicherung, 

üb'er die Regierungsvorlage (244 der Bei
lagen): Bundesgesetz über die Nichtigkeit 
von Vermögensentziehungen (Drittes Rück-

stellungsgesetz ). 
, Der A u6schuß für Ve'rmögel1'S'Sicherung hat 

mit der Durcharibeitußlg der bciden Regierungs
voda.gen, betreffend das Zweite und das Dritte 
Rückstellungsgesetz, einen ,achtgliedrigeri Unter
,ausschuß heU1aut, ,der diese formalund materiell 
schwierige Aufgabe "in sechs Sitzungen bewäl
tigte. Vorher thatte",der Au~schuß eine Expertise 
V'eran~t,ahet, die recht nützliiche Eflgebp:isse zei-' 
tigte. Es 'Wurde den Vertretern des österreichi
schen Bundesv'erbandes ehemah politisch ver
folgte,r Amifaschisten, Ides }ewish World Coun-

. cil, der Lsmelitischen iKultusgemeinde, des Erz
bitSchöHichen Ordinariates, des Ev,an'geEschen 

" Oberkirchenr,atesundder Altkatholischen Kirche 
Gdegenheit gegeben, mündlich und schriftlich 
zu ,den Gesetzentwürfen Stelilu~g zu !llehmen. 

Der Unter,ausschuß, der die :Beratungen .am 
31.' Jänner 1947 ta:bs.chloß, 'legte das Ergebnis 
seiner Arbeitendem Ausschuß für Vermögens
sicherung in ,senner Sitzung vom 3. Febl'uar 
1947 zur Beschlußf'a6sung vor. 

Zu den Abänderungen, die an der Regierungs
vorlage zum .Dritten RückstdlungSigesletz vorge
nommen wurden, ist folgendes :zu ,bemerken: 

Zu §}--, Abs. (2): 

'Die Abänlderung bezweckt, die Bestimmungen 
des Dritten Rückstellungsg,esetzes subsidiär .auch 
für die v'Orangc'ß1angenen iRücktStenungsge~et1Z.e 
in Geltung zu setzen. 

worfen war, eine solche .aher nicht gegeben ist, 
wenn die Vermögensübertl1agung laUch unah
häng'ig von der Machtergreifung des Nationa!l
sozialismus v,orgenommen wOflden wäre, w,aren 
beizubehalten. Die ,daodurch bewükte Verschie
bungdes 3e~eisthema6 hat zur.FoLge, daß damit 
gerechnet werden kann, daß die Mehrzahl der 
Restitutionsfälle dem Grunde n:ach entschi,eden 
ist und ,dJadurch das Verf,ahren wesentlich be
schleun~gt wird. Derrri unter de:n Begriff" von 
"einer polici'schen Verfolgung uillterworfenen 
Pe"rsonen" sind zunächst .alle jene Geschäidigten 
einzureihen, welche 3!uf' Grund reichs gesetz
licher Sondervol'Schriften durch Beschränkung' 
iihrer Rechte förrnJichzu St'aats,angehörigen zweiten 
RaIlß,es degradiert wul"den. Hielbei macht es, wie 
der Motivenbericht der Regierung bereits her
vorhebt, keinen Unterschied, ob <he5e Vedol
gung ,aus .nationalen, ,sogenannten raJssi.schen, reli
giösen oder ,<tus' lander,en . Gründen, die typisch 
nationalSozia:!:ilStisch w,aren, erfolgt 1st. Es faIlen 
al~o b~ispie1sweise unter diesen Begriff: die 
Kärntne,r Slowenen, die durch R.aJsseng'~setz
gebung geschäldrgtenP.ersonen, aber 'auch son
stige politische Gegner des NationalsolZia1i6mus, 
sofern~e per.sönlich ei:Iler konkreten Verfol
gung .ausgesetzt wlaren._ 

Zu § 2~ Abs. (2): 

Diese ~verein,f,achte Bewei,sregdung kommt 
jedoch h~'i ,den lande'ren Vermögens'enfziehungen 
[§ 1, Ahs. {1), di~ses 3unde6'geset:zes] nicht zur 
Anwendung. Es handelt sich dabei iru;hesondere 
um jene FäHe, in denen im Zuge der wirtschaÜ
lichen Durchdringung Ost,erreichs durch ,aals 
Deutsche Reich nicht politisch verfolgten Per!!>o-

Zu' § 2, Abs. (1): nen oder p.e'fsonengemeinschaften Vermögen in 
Der § 2 wurde in den Ahs. (1) und (2) tetil- irgendeiner :Fiol'rll entzogen wurde, sei teS durch 

weise ,abgeändert, w.ei,l diJe (Fassung der Reg,ie- Gesetz direkt, 'Sei es durch Aufträge zur Ver
rungsvörlageals zu weitgehend ,abgelehnt wU'~de. äußerung, die ,abe'T ohne die militärische Okiku
Die 3estimmungen der Abs. (1) und 1(2) der pation Ost,erreichsnicht erfolgt wären. Hier sind 0 

Regierung~vorlage, w()lfiach ei,ne Vermögensent- ,anch Umstände zu hetück:sichtigen, die im Ab
ziehung im Sinne' ,des § 1, Abs. {I), immer dann satz (1)' l1'icht berücksichtigt werden dürfen und 
vorliegt, wenn ,der Bilgentümer politischer Ver- . zur Fest'steHung führen ,könl11en, daß eine Ve,r
folgung, durch den NationaJsozi.alismus unter- mögensentziehung nicht vorliegt. 
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,Zu § 2, Abs. (4): 
Urese.13e6timmung findet sich gleichlautend 

auch im Ersten und Zweiten Rückstellungsgesetz. 
Für Vereine ist in § 1013. der RegierungsvorLage 
über die, Vereinsreorg,aniJsationsnovelle, die 
.gegenwärtig in paI\lamenmrischer Behandlung 
steht; VorsoI"ge ~etroffen, in welcher Weise den 
Vereinen idie Brhebung ,dile,ser A~'Spruche ermög
licht wird. Für andere Org,anisationen,so bezüg
lich der Arbeiterkammern, des ß,aJuernbunde6, 
konfes·sioneller Vereme' u~nd ,der Konsumvereine, 
die 'aUe während der deutschen Besetzung Öster
reich,s ihl'le: RechtsperSlönlichkeit verloren und 
nicht wiedererl,an'gt hahen, wi,n:l durch ein he
··sona.ercs Gesetz festgestellt werden, Wer zur 
Erhebung der R ückstellungsansprucheberech
tilgt ist. 

Zu § 3, Abs. (2): 
Zur Ver,deutlichung wult;de ,auch die Unwirk

Slamkeit einer Ersitzung sowie 'billigerweise die 
des AMauf'es der Gewährleistungsfristen zwi
schen den Erwerbern unterei,nander in das Ge.
setz ,auf,genommen. 

Zu § 5, Abs. (1): 

AllS NeubelStimmml'g wird das Recht statuiert, 
daß der letrzte Erwerber ,aJle Rechte seiner V..or
männer gegen den geschädigten Eigentümer gel~ 
tend machen loo.nn,. da 'i'hmdiesansonsten -
inshesondefie marJJgels oibloigl3torischer R,echtsver
hältnisse - nicht zugestanden hätte. And.erllr 
faUs könnte ,der geschä,digte Eigentümer zumin
desturn die Gegenleistung bereichert bleiben. 

?u § 5, Abs. '(3): 
, Die Verpflidltu~en des Inhabers entzOgenen 
Verm~ens_ nach St. G. BI. Nr. 10/1945 werden 
durch dieses Gesetz nicht beruhrt. 

Zu § 5, Abs. (4): 

In besonders gelagerten Ausnahmefällen, ins
besondere dann, wenn ,der Erwerbe.r den eino-e-, 0 

tretenen Verlust ,der ErträgniSISe ni·cht abzu-
wenden vermochte, wifid . die KommilSsion· er
mächt;igt, ,d,en leistungspHichtigen Erwerber zu 
entlasten. 

Eine Ber'Ücksicht:i~ung irgendwelcher Wäh
rung~fr,agen, so. l3uchder Sperrkonten, kann in 
die,sem Gesetz nicht erfolgen; sie muß der künf
tigen Währungsreform v.orbeha.lten bleiben. , 

Zu § 6, Abs. (1): 

Dieser Aooatz ersetzt die Bestimmungen des 
§ 877 ABGB. im Sinne .der felStlgestellten Ab
sicht ,der RecLaktoren des AUgemefnen Bürger
lichen Ges,etzhuches. Aus BiUigkeitsgrüuden 
wUI"de jedoch für berücksichtigun'gs,werte Fälle 
eine Ausnahme von dieser starren Bestimmung 
geschaffen. 

Zu § 6, Abs. (2): 

Die Verpflichtung des'gesch~digten Eigen
tümers zur Ve,rzimung .d~s von ihm seiner;zeit 
erhaltenen und nunrnehrruckzwstellenden Ki3uf
preil~es wif'd vom hilligen Ermessen der Rüd,
ste1hmgskommission unter Bedachtnahme ,auf 
die Umstände ,des Einzelfalle6, ;bhängig gemacht. 

\ 

Zu § 7: 
"'" Stdlt emen zweckmäßigen AusbaJu d~r bis-

herigen Bestimmungen des § 5, Ahs. (5), d.er 
RegierungsvorLage dar. 

Zu § 8: 
Der zweite Satz in ,der Flassung ,der Regie

rungsvorla:ge wurde auf Anregung der Interes
'sentenvertreter gestrichen. Seinem Gedanken, 
trägt jedoch ,die Neueinfügung des zW'citen 
Satzes im AbIS. (2) des § 23 Rechl1lll11lg. 

Zu § 9: 
Der Abs. (1) entspricht dem hisherigen Ab

satz (1) delS § 7 der RegierungsvorIage. Der neue 
Aus. (2) wurde auf gegründete Anregung der 
Geschädilgtenvertreter eingefügt, um allfällige 
ungerechue Steuervorschreibungen der deutschen 
Machthaber oochträglich beseitigen zu können. 

Zu § 10: 
Die Ähs. (1) ,blis (3) ,dieses Paragraphen ent

sprechen den Bestimmungen der Regelung, des 
§ 7 der RegierungsvorLage über ,die Aufhebung 
dinglicher Rechte. Diese 'Bestimmungen wurden 
jedoch ,durch einen n.euen AbIS. (4) dahin er
gänzt, daß die Rücksttdlungskoinmission die 
MögIichkeit hat, bei der ,durch § 2, Abs. (2), 
neugeschaffenen Geschädi,gtengruppe n'3ch BiHig
keits@rundsätzen eine andere Regelung zu 
treffen. 

Zu § 11: 
Dieser P,amgr,aph wurde ,auf Antrag der Ge

schädi'gten vertreter aufgenommen. Eine U n ter
schei,dung hinlSichtlich der ß.e.hl3ndlung d:ngIicher 
Rechte, an unbew>eglichen Sachen einers,eits md 
heweglichen Sachen und Rechten ,anderseits wäre 
nicht am PI,atze. 

Zu § 12, Abs. (1): 
Die Neueinfügung der BeIStimmungen über 

Pachtverträge an Ian,d- und forstwirtschaftlichen 
BeIJrieben ~rfo~gte,. weilandernf.alls unter Um
ständen der Rückstellungsberechtigte nicht in 
.den tatsächlichen Genuß sem er Eigentumsrechte 
gelangen könnte. ' 

Zu § 13: 
Es 'erwies sich als zweckmäßig, l3usdrücklich, 

1m Gesetz. festZJUlegen, daß auch Vergleiche, . die 
vor dem Inkrafttreten dieses Brundesge,etzes ab
,geschlossen wurxlen, gülüg sind (Vergleich über 
Restitutionsverpflichtungen). 
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Zu § -14, Ahs. (4): 

DJ,lrchdie ,neue Bestimmung soll vermit>den 
wer,den, .daß für vermißte Personen Rückstel-' 
lungs,ansprücheg,estellt un,d ,dadurch dem Fo,nds 
entzogen werden, für die hettechtigte Personen 
nicbt vorhanden /lind. Durch .d~e F,assung dclS 
Ahs. {2} des § _1 ist klal1gestellt, daß die Be
stimmungen ,dieses Abs,atzes sich -auch auf An-
sprüche nach ·dem Ersten und Dritten Rückstd
lungsgesetz beziehen. 

Im Ahs. (5) w,ird ,der Ausschluß aHer in den 
vorangeg,angenen Absätzen nicht genannten Per
sonen von der AnspruchSierhebung festgelegt 
und insbesondere- ,ausdrücklich hervorgehoben, 
daß Rückstellungs,ansprllch.e wede,r zediert wer
den roonntennoch köilllen, um den berüchi:igten 
Aufk3iufs;gesdlschaiften im Interesse der Gechä
digten ·die Grundlage zu entzi,ehen. Dem Wun
'sehe der Gesch:idigtenvertreter n,ach iFe,stlegung 
der Absicht· ,des Gesetzgebers, eünen Riickste,J
lungsfönds 2JU .~chaffen, i~t Rechnung- getragen 
'Wol'den. 

Zu §§ 16 _und 17: 
Der Wunsch des Aussch'uSses auf Zuziehung 

von Personen .aus dem Kreise ,der ArbeiterschQft 
,a15 ]~eisitzer der tRück'stellungskommission wurde 
herücksichtigt. DelSg,leichen der Wunsch, nach 
Tunlichkeit gerlngfüg,ige RücksteHimg&ansprüche 
beim BeZirksgerichte des WohlllSitz.~s der Par
teien zur_ Austmgung bringen zu können. 

Zu § 21, Abs. (2): 
Der Rechtszqg ,an die Oberste RücksteUul1gs

kommission ist 'ZIU ihrer Endastuno- eiuO'e-
" " 'schränkt wegen umichtiger ~eeht1icher Beuroei-

lung und 'auf jene Fälle, wo die Riickstellungs
ohet'kommiss·ion bei Vorliegen eines hestätiO'en
den - Erkennt'11.isses di,e Anrufung der O~,~ten 
Rückstelhmgslrommissionfür zu'l.äsSlig erklärt 
hat. 

Zu § 23: 
Es gibt eine .Reih~ VlOll Restitutiomfällen, bei 

,denen mit ,den IBestinullU'ngen des bli,rgerlichen 
Rechtes .aUeoin das AusIangen nicht gefunden 

Ludwig, 
Beddt.t&s~tter. 

3 
-

Wlerden kann. Dies liegt~ns.besondere vor, wenn 
l1Jach der Entziehung eine solche Veränderung 
des Vermögens vo~genommen wu~de, daß eine 
Wiedereinserzung in ,den vor,igen Stand wirt
sch,aftl~ch nicht tunlich wälre. Dies ist ~nsbeS{)n
dere bei Fusionie~ngen, :Verflechtungen, Vof.r-, 
schmeLzungen mehrer,er Handelsunternehmun
gen" wesentlichen .i\n,derungen im wirtochaft
lichen AuJbau ,anzunehmen. Für solche Fälle, 
sieht ,die ne~,e Bestim~ung die MögEchkeit des 
El1S,Qtz·es - ,auch durch Gewährung einer ange
messenen Beteiligung - vor. Jedoch _ soll der 
geschä.digte Eigentümer in keinem Fall zu einer 
Arbeitsgemeinschaft mit dem Erwerber (Ent
zieher) gezwungen werden können; ~n diesem 
Etlle kann er die AbgdtJUng seiner Ansprüche 
in Geld begehren. Der Abs. (4) ist durch' zwin
gende Notwendigkeiten aJuf dem Gebieteckr 
Land!'lirtschaft imöffentlidien Interesse bedingt. 

Zu § 26: 
Es hit sich .als 1l!otWendig el'Wiesen·, auch Be: 

sümmungen hinsichtlich der Exeluition ziir 
Sicherst,ellung in das GeS'eti auifzunehmert: 

Zu § 27: 
'& wid hiedurch ,ausdrückliCh festgestellt, daß 

die ,dUrch -" diesCIS Bundesgesetz nic.ugesch:itle~e 
Redml(lge durch ,anderslautende reJ;hi:skräftige 
Erkenntnisse nimt heeinflußt wird. 

Zu § 28: 
Z~r erleichterten Au~forschung entzogenen 

Vermögens w,utd.(idn:e ÄuskuilftJSpflicht sr.a
t:iliert .. 

Zu § 29:. 
In diesem P;ar.a>g1'1aphen wi1'1d grundsätzliche 

Albgaherifreiheit für .a.He Re;,-titutionen festgelegr. 

Der Ausschüß für Vermögenssicheruri.g stellt 
,auf Grund- seiner Vorberatung den An t l' a g, 
der NatiollJaI1'1at wolle ·dem angeschlossenen 
Ges·etzentwurf ,di,e verfa:~sungsmäßige· Zustim
mung ,erteilen. 

Wlen,4. 1Fehm3iI- 1947. 

/ 

Dr ~/ Mig-sch~ 
Ölbnknit~ll';ertt.e''1lei. / 

";. 
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Bundesgesetz vom 1947 
: über die Nichtigkeit von Vermögensentzie

hungen (Drittes Rückstellungsgesetz). 

Der Nationalrat Ihat Ibeschlossen.: 
§ 1. (1) Gegemstal1Jddieses Bundesigesetizes ist 

~ermög'en, ,das wälhrend der :deutschen, Besettzun:g 
Osterl'eichs, sei es eig,enlmächt~g,' Isei es auf Grurud 
von Gesetzen ,oder anderen IAnor1dnurugen, irus
besonder,e auch durch Rechtsgeschäefte und !Son~ 
stige RechtslharudilunJgen, ,dem ,Ei;g,enrümer (Be
rechtigten) - :im ,fdllgeruden iEige'ritülmer ge
nannt - im Zusammenlhange 'mit der national
sozialistis'chen Machtülbernahme eritzogen wor
den ist. 

(2) Die Bestimmungen ,dieses Bunldesges:etzes 
gdte~ für Ansprüche aus der 'Enoziehung yon 
~eI1Il1og:en, deren RücksteLlunlg dur,ch das Erste 
oder das Zweite Rückst-eHul1igsgesetlz ger~gel.t ist, 
nur -insoweit, _ a'l,s in ,diesen kei,ne abweicheruden 
Bestimlmungen getroffen sind. 

§ 2.(1) J::;ine ~ermögensent,ziehurug im Sinne 
des § 1, Albs. ;(1), lieglt insbesondere v-or,w,enn 
der Ei'g,entümer ,politischer Verfolgurug Idurch den 
Nat'i,onalsozialli~mu'S unterworifen war und der 

...,-'Ef'w:enber ,des Vermögens nicht dart,ut, daß di,e 
Vermögensüibertragungauch unalb'h3jngilg von der 
Macht,ergreifung des Nat,ionalsozia.1.ismusef'folLg~ 
wäre. 

-(2) In an,der,en 'FäUen 'liegt eine Verimögens
entziehung ill:SJbesonlderenicht vor, w.enll der Er
werher dartut,' ,da.ßder ,EvgentlÜmer .die Person 
des Käufers frei au~gewäihk urud eillJealll'g<lmes
seneGegenleistung erhalten h'at od,er Idaß ,die 
Vermögensühertragunlg auch unalblhä,rugig voni ,der 
Machtergreifun,g des Nationallsoizialismus erfollgt 
Wä'lie. 

(3) AIs Erwerlber giilt jeder Besitzer nach Ider 
Enltzielh'llnlg. ' , 

(4) Durch ein besoruder,es ,B,uruclesgesetz wird 
geregelt, wer zur Erhebung von An!sprüchen in 
den 'Fäfl'len Ib-erechtilgt ist, in ,denen Ider Eigen
tümer eine jur~stische Person 'War, .die ihre 
RemtspersönJichkeit 'auf Grund einer Vef'fügUl!1g 
,der in§ 1, Abs. (1), ,genamiten Art verloren un'd 
nicht wi,edererlariJgt h'a<t. 

§ 3. (1) Verttnögensentziehungen [§ 1, Albs. (1)] 
s,inJd nichüg. Soweit Idieses ,Bundeslges,etz nlcht. 
etwas- anderes ibestinl'mt, sind die ,Bestimm\l!I1gen 
des bürgerli.chen Rechtes, ünslheson,dere iVberdie 
Nichti:g.kiei,t von VerträJgen wegen ungerechter 
und gegründeter Furcht, ,amzuwenden. 

(2) Auf eine nach ges.etZJlichen Vorschriften 
etwaei11igetretene Verfä'hrung urud iErsitzung so
wie heim Rückgriff z'wä5chen melhrenen Erwer
bern aUif 'den Alblawf ,der Gewäh~1-ejJstrungsfristen 
ist kein Bedacht zu nehmen. 

§, 4. (1) Wut1den bewegliche Sachen in emer 
öffentlichen Versteigerung ;oder auße'r JC1ner sol
chen im Zuge eines Ex,elkutilQns- oder Konkurs
verfahrensoder von einem zu ,diesem Verkehre 
befugten Gewer1bs'mann OIder 'g,eglen Ent:lgdt von 
jemandem, erwoJ;oen, dem sie der Eigentiirner 
seUJbst z:Um Gelbrauche, zur Verwahrung oder in 
was immer ,für einer Absicht anv,ertraut hat" 'so 
gelten sie nur :dann alls im Sinne ,des§ 1, 
Am. (1), erutzogen, wenn der Erwerlber wußte 
oder wissen mußte, daß es sich um entzÜ'genes 
Vermögen gehandelt hat. 

(2) WUriden Ibew·egliche Sachen .im ,gewenbs
mäß~gen BetrilCbe des Eigentümerserwor'beD.1,5!0 
gelten s,ie nur dann als im Si,nne .des § 1, 
Aib~. (1), entzogen, wenn ,die Gegen;l~istu11lg nicht 
als angemessen ':mzuselhen ist. 

§ /5. (1) Der rücksteÜungs.pflichtige Erwerber 
bnn gegen den Eigentümer :[§ 1, Alk (1)] urud 
dess,en !Erhen (Legatare) -~m ,folgenden gesmä
,digter Ei:gentümer genannt - ,di,e Igegen diesen 
bestehen!den Rechte aJaer Erwenber f§ 2, Albs. (3)] 
gehen.d maChen, bei ent!geltiliichem 'Erwerb jedoch 
nur his :z,um Betr:lJge, den er selibst bezahlt hat. 

'(2) WU1'lden bei einer Vermögensentzielhung im 
iVbiig,en die Regeln ,des redlichen Verkehrs ein
geihalteri, ~o hat der Erwer:ber zwar das ent
zogerue Ve.trnöge.n zurückzustellen, Z'llr LeistlUng 
,"on Ersatz ist ,er jedoch nur bei Verschulden ver- ' 
pflichtet. Im rülbrilgen finden auf ihn ,die ßestilm
mungen ,des oorgerlichen Rechtes über Iden ,r,ed
lichen Besitzer' Anwen!d'llng. § 338 ABGB. ist 
sinngemäß ,an1zUiweniden. 

, 
, 
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(3) Gegen ,die Erträ:gnis~e kann der Enwerlber 
a Ulfrechnen: 

1. Eine an/gemessene Vergütung seiner Tätig
keit, 

2. die von ihm Ibezahlt;en, auf ;das errt'zogene 
Venmöge.n ,unid ,dessen. Erllrä,gniiSse entfallenden 
A!hgaben al'ler Art, , 

3. a,llie sonstigen ~it der ordentlichen Bewirt
scha,ftung und Erha'ltung v,etibundenen Auslagen. 

(4) Wenn die Rück~temung von Erträgnissen 
I ein,e unb~l1i~e Härte für ,den rückstellun:gspflich,

tigen El"Wenber b<ldeutet, kann die Rückste1'lungs
kommission (§ 15) in Berucksichtigung.aller Um
srän;de des Falles djle Höhe .der rückzust,e'lleruden 
Erträ:gni'sse nach ibi~ligem Er;messen fests~tzen. 

§ '6. (1) 'Der ,geschä>digte Eigentümer hat als 
Gegenleistunlg nur .das riÜckzusteHen, was er Zu 
seiner freien Verlfijgungerhalten hat. Falls alber 
die .in § 5, Albs. (2), ers'ter Satz, bez,eichnet:en 
Vora,ussetzJUngen zutreff.en, kann .di,e Rückst,el
IUngsllwmmission nach ibiUigem Ermessen., ins
besondereiUl 'Berucks,icht1gung der persQnlichen 
VerlIä'ltn~sse und gegenseitigen Beziehungen der 
P;!Jrteien, best'iml!l1en, ob urud welcher T eH des 
vom·El'!Wetfuer :bezahltoo', vom E~gentümer aber 
nicht zur Ifreien Venfü,gungerihitltenen Ka.uf
preises .dem Erwe,rlber V'O'1Il Igeschä'd~gten Eigen,.. 
tÜimer ,zu ens·etz,en list. 

(2) o'b'-urud i niWi,ew eit der gesch1id:gte Eigen
t:ÜJmer ,die GegenQeistungzu verzinsen ihat, ent
schei:det die Rückste},lungskommis'sion. nach bil
ligem Ermeslsen. 

(3) Dasentz?giene V,el"mög,en ist unbeschadet 
der Bestimmung,en des § 5, Albs. (2), mi.ndestens 
in jenem Ausmaß unld Zust,and rückzustellen, 
in ,dem es Si:ICh am 31. Juli i 946 ibeftmden Ihat. ' 

§ 7. Die aUlf Grund ,dieses Bundesgesetzes an 
den Igesch1idigt,en Eigentümer l"Ückgestellten Er
tlräignisse untlerliegen bei! ihm weder :der Ein
kommen: noch ,der Gewerhesteuer. Für Abgalben
rückstände des Erwerhers, die Ifürdie Zeit ,"or 
dem 27. April 1945 auf idas entzogene Vermögen 
ull'lJd desse.p. Erträgnisse enitlfa!llen, ha'ftet der ge
schädigtle Eilgentüme!r !b'i", zum Werte der ruck
gestel'lten Erträgnlisse; ,für ,die A:hgalben,l'lÜckstabde, 
die 'a,UIf .die Zeit.seit dem 27. April 1945 ent
fallen, ha(ret er hi,s zum Wel1te des rückg,esteitIten 
Vermö,gens und der IErträg;nisse. . 

§ 8. Zur Sicherstellung von Ersatzanspl"Üchen 
für .Aufwendu~en ,auif .das entzogene Vermögen 
beste!ht ,ein iRücklbdhailtungsr,echt nur an den Er
trägn,issen bis ,zur Höhe dieser Anspruche. 

§ 9. (1) Die au{Hen 'in § 1, Albs. (1), genannten 
Vermögen ,fur Rückständ~ an Reich'sfluchtsteuer 
und JUidenvermögensabgabe lim Grundbuch ein
g,etragenen Pfandrechte Slind von Amts wegen 
oder .mf Antrag ,zu löschen. . 

(2) Hins'ichdi,ch_ an'derer :bücherlichsicherg~stell~ 
. tel" öffentlicher AbgaJben oder Steuerstr#en, die 

5 

wäihrenu ,der .deutschen Besetz~ng ös'terr,eichs 
vorgeschrieben w01"densind, ist auf Antrag ,die 
Wi:elder,aufnalhme des Verfahrens zu bewilligen. _ 
Dem Arltrag kommt aU'fschiebende Wnrkung tu. 

. AnlhängJi'ge Exekutionen sind aUlfzus,chi~ben; 

§ 10 .. (1) Von ,den in § 9 nicht genannten, im 
Grundbuch mit einem Range nach der Ent
ziehung eingetraog,enen ,dinglichen Rechten bleiben 
bestelhen: 

a) Bfalndticchtefür Beträg,e,diie :für notwen
,d:ge dder -nützliche Aufwendungen oder 
zugunsten Ides .Eilgentümers oder 'seiner 
niaJhen Angelhörilgen {§ 32 Kon'kunsond
nung) v,erwendet wor,den g,ind, sowie.daraUlf 
ieing.etragene RIechte, • 

b) Pifandr,echte ,für F<O!'Iderungen in. der .HÖ'he 
der vom geschädigten Eigenltümer "dem Er

. werber. g,eschuldet,en LeiSltung::n, 

c) Grunlddienstlbarkeit'en un,d ReaHasten. 

(2) Alle ander,en mit einem' Range l.wischen 
Entziehung und Rückstellung eingetragenen 
d:nglichen Rechte Dritter erlöschen; . 

(:l) Sowei,t nach Albs: (1) Pf~ndrechte :beste'h~n 
blerrben, tritt der geschädigte Eigentümer all St,elle 
des ':bisherigenpersönlichen Sd;ukl:1ers in das 
Schulodv,er:hä'!.tnis ein. Der 'auf diese \Yf eis,e über-
nommene Betrag list auf' die F6rd.enmgendes 
Erwerlbens . gegenüber -dem geschädigten Eigen
tümer 'anlzurechnen. Der .ge~chäd:'gte Eigentünü~r. 
ist !berechtigt, ra·ulr diese Art übernommene Schul
den ohne Rücksicht a.uf ihre Fälligkeit zunick:" 
zuzahlen. 

(4) Li.egt' eine VermögenseIltziehung v.)r, ohne 
daß der E1gentümer polliti_cher Verfo'lgung durch 
aen Na,tionalsozialismus unterworfen wi,r, ,hat 
die Rück'stellun:gskomm:ission u.nter BerücksiCht'i-

. gUing a1'1er Umstände, inshesonderedes Zweckes 
. der ,Belastung unrd :der Verwendoo:g der Leistung, 

zu ,entschei,den,ob und. welche außer ,den 'lin 
Albs. (1) angeführten Belastun;gen . aufrecht " 
bleilben. 

§ 11. Die. Bestim m 1.!n:gea des § 10 sin,d sinn
gtmäß auf dingliche Rechte an beweglichen 
Sachen ,und Rechte~l anzuwenden. 

§ 12. (1) Bestmdverträge v,on un:bestimmter 
Dauer bleiben aJUiffech't. Best'andyerträge v'On be:'" 
stlmmt,er IJauergeheil in solchf! von unbestiml!)
t~r Dauer üh~r, sofern sie nicht vom geschädigten 
Hgel1'tümerf!albgeschlos,6n worden ,oind. Der ge
sch:idigte Eigentümer kann jecl,:m Pachtverträge, 
die ~and- oder forst,wirrochaftl:che Betri~be zum 
C~gensta.nld ha'ben~, .lann auflösc:1, wenn. er die 
fachliche Eignung zur Frülhrung einer bnd- oder. 
Forstwirtsch·a.ft :besit~t urudsie" n'ach ,der Rück
otcll'ung selbst b~trei\:l~!l wird. 

(2j Der geschidigte Eigentümer kann bei Eigen
bedarf J3estanidverhäitni>;·~ an Wohn- und Ge
schäftsräumen, 'die der Eigentümer in }ei.nem 
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Hausf ibis ·zur Entti~hup~ J;i?,er Räume b~liützt 
~~t, -v()~~~itfga:if1ö~~~: . 

(5) Sonstige Pe:rsonen, insö~onJdert: Z~s;sioI1'are" 
~iJrud zur Erhebung IdesRückstellurugs<anspruches 
olimt herechtigt. Inwieweit An<sprüche, ,die nach 

§ p. m Vergl~i~he üh:r Verpflchtungen nadl :den 'vorstelhen'denBestvmmunlgen n:'cht g.eltend 
d:e~eni. BUllJd-esgesety sild gültig, wenn ~1e nach Ig run a:cht WU!1den OId~r w<l;:l1den kiOnnten, Vi011 
dem 27. Aprll194.5 ahg~scl>b5sen v:.orden ~:nd. ein~m Fonds gehend gemacht werden arnnnen, 
, (2) Solche Ve~gleichesillJ ~nverziig1ich der zurwll.r!d ein, besonderes BUIlldes,gesetz r.egeln. . . 
Enrgeg,enn'ahme d~r Anmeldunge'l von Ver-' § 15. (1) über ,A;lISiprüche, Idl'e si~h aus .<der 
1tIc;gerusentziehungen zu;tändilicn Bezirk\Y~rwal- Nichti,~kei:t von Vermögen~.eIl!t'ziehungen. nach 
':ung~behöl'lde (§ 5 VEA V. B. G. 131. NI'. ~ 66/46) diesem Bundesges.etze el1geben, einschließlich der 
:}iirzu'teilen: Iin Z~itp~nlkt .01e3 Inkrahtr'etens R~ückgriffsans'Pl1üche'zwi'schen ·mehreren Erwer-' 
dieses LBw1idesg:esetzes -abgesdlloss.ene Vergle:;.:he Iherrr, en'tsch~iden a~sschli,eß1ich Rückste'Dlungs-
;irid biiirien vier Wo~ht~n nach.de~,;en lnkraft- ~omm':~lsi.onen. . 
tretepder':vt?rI~ezeichneten 'Stelle mitzuteilen. (2) Eine' RJÜck'Sltel'Junglskommissi'On wi~d bei 

j.edem mit;d~r 'Ausülbunglder G!!richt<~barkeitin 
(3) Die LBestimimlfIlgen ,der Abs. (1) und (2)· ~ 

finlden aum a,wf Verzich.te und Anerkenl1!tnis'se Ihürgerllilchen ltech·tss1achen Ibetrauten Landes-, 
i\n.:~.en .... d. u,ng. . Iger:icht errichtet. Ihr Sp~eng.el erstreckt sich a.uf 

. idas Bundesll'and, in dein l~iiCh Ida:s' Lanld~sgerjcht 
Ihefinldet. Für -Wien, NiederöSlterreichun:d Bur

§ 14. (1) D~r geschä,d;!gt~ Eigentümer g~ht der "'enlanrd wird dl<e K,omrrii!~,s!ion h~im -Lal1'des-
Anspruche, rdie.sidi' ausde'rNiCht-ig'kei:t der Ver- '" . 

gericht :für Zivillrechtssachen W~eriel1richtet. Die l):lJÖ:gen,sentzioe:hu11lg ergC'ben, verlustig. wenn <er 
nicht iunerha!lbeines Jahres nach Irikrxfttreten Zuständigkeit .der heim Landesgerichte Linz-

d cl NOI1d errichteten Kommiss·ion erstreckt S'~~ aUlf ieses BUlli es:ges.etzes ein Verfahren gemäß § 15 
qiere; Gesetzes "al1hängig m3Jcht: Diese Frist kann .Iden -Sprengel dieses Lapdesgeri·chtes . 

. (3) In ~weiter Instanz enrscheiden' Rück-
durch Ve1"or,dnung. des Bundesm:nisteriums .rur -

lSitellun!gsolberkomlmiss10nen, die bei jedem Ober
Vermög.en~s.id1erUl1ig .und Wirtschaftsplanllng ver-
1 illi11ld'CS'gericht errichtet werlden. Ih!1e Zusitänidig-äugen werd~n. 

Ike:lt erstreckt sich ,auf ,den Sprengel ,des Ober-
. (2) Von den gesetzlichen Erben sind .. mr Ehe- laIlldes,geri.chtes, bei id~m sie 'errichtet sind. 

gatten, Vol1fahren und Nach'kommen ·des Ver-' (4) In ,dritter Instanz el1tsm.e~det die Oher5~e 
st:ol1henen SO<wile dessen Geschwister und deren lRückstellungsk1ol11mission Ibeini. Obersten Ge
:K:inlder, 'S'onsdgegesefzliclle Erben nur 'dann zur ri.chtslhOif. 
Erhebunlg' eins Anspruches nach Maßga.b:e -der § ·16. (1) Die Rückst-eUul1'glS1kommi!ssionen un:d 
Einanrwortullig 'berechtigt, wenn sie in Haus- die Rückstellungsoherkommiss:!Onen hestehen, aus 
gemeinscl.131ft milt dem Etiqlasserge'!elbt halben. .. V:' de' d' d f d l'ch . Z hl ~ elne·m orsltzen nun, . ·er ·er or< er' '1 en a 

,(3) Bevo'llmächil:!jgte Vertreter. kÖnnen solch·e von Stellfvertret,ern des Vors:i'tzenden unld ,den 
Ansprüch,e nur awf Grund eimer Vollmacht an- Beisitzern. 
melden, die nlach dem 27. April 194" ausge .. t.eMt . (2) Die Mitgllieder der KOJ11missionen und 
worden i~t. Die Echtheit der Unterschrift muß ObeIlkommils·sionen werden v<on ,dem Oberlan-
b~gtlaubLg1t ~ein. deslgerich'tsp.räs!.,denten bestellt. 

(4) Aibw.esenheitsrkuratoren sind ZUr Geltend- (3) D:<e Vors.ittlenden und deren Stellvertreter 
" ma.chung yot1. Amsp'rüchen aUis diC:'l·em Gesetze müssen zum Ri<cht,eramt !geei·gnet sein, hi·ehei 

[Albs. (1)] nur ,dann 'berech,tj'gt, wenn ·,.ie auf LAn- ib'1eiht .di.e ·Altersgr.en1ze außer Betracht. . 
tr.ag eines Testauri·entserben (Legat'ars) oder eines (4) D~e. Beisitzer werden aus dem' Kr,eise der 
in Albs. (2) bezeichne,ten nahen Angeihöri<gen oder IZU' .fach,ni.ännischeri Laienri·chtern .des Lamdes
eines Bevollmächtigten [Abs. (3)] einer solchen ,genich:tes {Han'delsgerichtes Wien) und .der zru 
Person ,best·ellt wOJ:iden sind. Zur Be~teHullig 'sol- IBeils'i.rzern bei den Arlb;ei·tsgerichten ernalnnten 
ch~r AIb~es<en:heitsrkuratoren i·st auch ;der Vor-' IPenonen besiteUt. Weiters sind auf Grund gut~ 
si'Cl-~l1l9,e der Rüc~stel1ungs~ommission [§. 15, ächie1i<ch·er Vorschllägte der Land~.irtschaft'Skam
.t\Ibs. (2)] :berechtigt, vor der <;las Ver.fahr.en an- mern zu Seisit,zern Personen zu :besteHen, die 
l;üW:gi,g gemlacht w~r.den kann [§ 20, Albs. (1)). ;inlfol'g~ ihres !Berufes über gen aue Kenlllt:n;l'ise auf 
~s~ ,d~r:Antrag :jJufB~stellung eines Albwesenheits- de~ Gelbiete !cl·er tand- und Forst,wirts1chaft y·er
~urato~ in.ner'h:lJ~1b der ill1 Ars. (1) b·ezei::hnelten füg.en. !Für -ihre B.estellung 'geilten sinngemäß die 
Erj~t g:es1ie')Jt 'W~rden, kaIlln jedoch der A,ibw,esen- V Qr's<chri'ften ülber die Emennung der fach
h~itlS:~urator nicht m;dhr so rechtz~itig Ibestellt we.r- männis,chen ;Laienrichter. 
d!~n, '4'a~ ·er Ida~ Verfa4r~n nach § 15, innerh'alb {5) S0\Wleit ilm ifol11genden nich1ts 'anlderes b~
der 'in A.'hs. {1} bel!eichneten Frist anhänlgig \Stimmt iilst, gdten für die Miuglieder der Kom
machen kann, so ha~ der VorsitlZend.e ein,e an ge- missionen und Oberkommissi·onen, ·die. ni·mt 
IJ.1;e;SSene Frist zu bestimmen, innerhall1i der. das Richt.er9ind, 'sinngemäß ,die Bestilmmul1!gen über 
Vet1Falhren·a;ls recht~'itiJg-anihiipgl'g gem'acltt~u die fachmännischen La'ieprichter allS <;lern Han-
ge.lt.~_ h~t. ..' '.. . - -, ,. . , delsstan!de;, . . . . . 

. , 
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§ 17. (1) nie Rücksltellun~kQlmmissionen und 
Obe~kommis'sionen ,en!tscheiJden in Sen3!ten, ,die __ 
aus ,dem V:orsiitlzenden oder ein,em seinlet St,ell
vcptreter 'unid zwei Beisitzern hestehiln, von 
denen einer die Amtsbescheinigunlg gemäß § 4'", 
Albs. (3), ,des Oplferfül1sorgegesetlzes (St. G. BI. 
Nt. 99) ihesiltlzen soH. Sowel!tes sich um vor
'Yiegenl~ lanl4- oqer ,forstwirtsch~iliiche Güter 
handelt, s,ind die Beisrtzer dem Kreise der vOn 
den uarudwirtschaiftskamllTIem vorgeschlagenen, 
bei Vermögen 'von Aribeitn~hm~rorganj.sationen 
Idem Kr:~ire ,der von ,den Ar!beiterkammern vor
g~schllä'g~~en Personen zu ent~ehme1'). 

(2) Dem 'V~rsi1tlzenden 'steht die le·itull'g und 
E'intdlunlgder Geschäfte ·der _Kommissvone~ und 
di·e Aus,wahl der B·ei!siitzer IZU:-

m oper Anisrprüche mit einem Streitwerte, 
der 500 S n~cht ülberst,eigt, entschei,det der Vür-
6iJt'zende ,der Rückste~lungsilwmmrssion oder sein 
Stellv,ertreter dhne' Be~sj,tzer. Der o,berlandes-. 
gerichtslpräls~,dent ,.kanninslbe~i()rudereauch Richter 

··bei Bezrrlksigerichten zu Stellve:rtretetn des V or
sitlZenden bestelilen; Idiesen süll ,die En1tscheidung 
zugewiesen woej4den, wenn ei,ne der Pa,rteien 1m 
Sprengd ,des Bezirlks&erichtes wohnt.' 

§ 1~. (1) nie Oberste RJücks.relitungskommissiün 
besteht aus dem Vorsitzenden, der-ef'fol"derlich,en 
Za'hl vonStenver.treter~ Ides Vorsi,tz,enlden. und 
d~n B.ei·;itzern. Sämtliche mü,s~en die Eignung 
zum Richteramt hes'i1tzen, hi~geihle:ht ,die Ailters-
gnen1ze auß.er Hetracht. . 

(2) Die :rvEt!gli~der ,der Obersten Rü<;kstellungs
komImission 'Wenden vom Prä.9i1denten des Ober-
sten G~ri'cht:shdfes !bestellt. '. . _. . 

(3) Die O[b~rst~ Rü~steHungs~kom1l}i~~i!On ept
scheidet in SenJaten, bes'teihend aus dem Vo.rsitzen
,de~ oder ei:n'~m se;lu'er Soel1vertreter und zw:ei 
Bei,sitzem. Die lBestimmu.ngen ,de$ § 17, A19s. (2), 
,gelten sinngemäß. . 

- § 19. (1) Dal'l Amt eines Mitg1i:edes einer Küm
mission ist ein Elhrenamt. pyrch Vprül1dnung 
können Vorschriften über eine Ents,chädigung 
.der iMilog'Lieder getrüffen w.eflden. 

(2) Die Mitglieder aller Kommissio.nen sind 
in der AusrÜlhung iihres ,Amtes unahhängig und a"h 
kei.ne· W eisun'g <g{jb~riJden. ' 

(3) nie, Kommiss.ionen Jassen iihre 'Beschlüsse 
milt einfacher Mehilhei!t der Sti,rnmen. Der Vür
sit'zende ,gibt' s~ine' Stilmnie zuletzt ab.' 

§ 20. (1) Für ,d~e Kommissionen gelten ,sinn
gemäß_ die Bestimmungen ,der Jurisdiktionsnorm 
üher Beratung, A:'bgimmung, Albtlehnung, Dele
gier:i:mg und ,über 'Streiltigkeiten zwischen den 
Gerichtenrund zW!ischen den Gerichten m~t aus-, 
lärudischen Behöl"den üJb,er ,d:e Zuständi,~keit sü-

-.wie für die örtliche Zustärudigkeit der Rück
_ st~l1ungskommiss~onen, die,§§ 65,bil'l75, 81 und 

?9 gpJ; Nri$idilkJioJ:!,snorm. . 

(2) über IBescrywerd.en gegen 'E.ntschei'duJ1lgen 
der Rückstel1U!tgsik,ommissionen eQtscheidetdie 
übel1geoJ.1dnete Rücksoell ungs'oberkommission. 
Ober ,Bes,rowenden geg,en En1tscheildungen ,der 
Obe.rkommis~io.nen entscheidet d;'e 0!berste Rii~
stehl un gslko.l1]mission. 

§ 2t (1) Geg,en Idie !Enos~h:~D.~ulllg ,der RüS~
Stle!ll:qn!gs!lwrnmission :steht IbiJ1:flen 14 Ta.g,en ,die . 
Beschwerde an ,die Riickstel1unlg~oberkommi5sion 
zu, wenn der Streitwert mehr als lqOO S Ibetr~!gt. 

(2) Gegend.i.e Ents·chei,dung der Ri,icksteHungs
olber'kO'mmilssiün steht binnen 14 Ta~en wegen 

'uJ1lriclH,iger rechtlicher:Beurteilu~g. die Be
schJwerJde an we Oherste RücksteJlu~gskom
mlS~10n zu, ~enn . der S.tfl~it·~erlt roch äls 
15.000 S lbeträigt. Ei~eBeschwet1d.e gegen ein 
bestätig,mdes El'ikenll'tnis der Rückste1lungsolber
kOimmi'ssiün kann nur ,dann e~h~benwer,de~, 
werundie' Ob~rlkommissi'()~ sie für !iul~s'sig - ei-
k~rt.· . 

§ 22. (1) Wurde ,di,e U:nzuJl~ssi'g'ke~t des-Reshts
weges unld damit di,e sachllich·e Zuständvgkdt der 
Rückste1lungslkomlmission v{)n ein~m Gerichte 
rechtslkräJFt~g aUS!g.esprochen, '50 ,ist die Entsche'i,
dung für Idie 'RJücksteUungslwmmission Ibindenid, 
beilder ,der 'AIDiipruch inder FoIIgeanlhäJ1lgig 
wirJ.. 

• (2) Hat 1!ine Kommi,s'siünihre sachlich.e lJll
zustänldiglk~i!t rechts'kr~ftig ~Ui.,>ge~proch,en, s;ü ist 
das Gericht 3m ,die ~!lJtsch~idung ,der: KqIl),miss,ioJ). 
gebuniden. 

,§ 23. (1) 'Für Idas Vertf~'hren vor -den Kom
miss.ionen ,geilten 'sinngemäß ,die Bestimmuplg~n 
des Ve11falhrens a1Ußer Streitsach,en mit der Maß
g!abe, IdJaß Idie Verhan!dlungen öf(entllich sind. 
Jedoch sind .d:!e Vürschriften der ZiyiJoproz:eßot'ld.
fmn!g über den ;Beweis sinngemäß a.nzUiWen!d~n. 

(2) iDie ~oo:nn:tis,sionen i~i)llInen den J:>ar,teien 
'm},r iJhl1e [,.ei~tungen n'ach biJiligem El}messen 
Fr:i'sten gew~r~n uJ).'d S~cherstellungen an{)rcl:
n~n. z~ Sicherst~ltu:llIg VOJ).· Fon~e:r~llIg,en :des Er~ 
wenbers kann Idie 'KOiffimission auch d:,e pr.ivaJt
rec\:ltli~hen . Befut'gnisse ,des geschä,digten Eigen
t'Ülmers aUlf jene ,eines öffentJiichen VerwalJlters 
eillScl1rä.nlk.~n. In besonders 'drinlg~nden f.;Jlfen 
kan:n Ider, V ürsiozende ,der Rlückstel:1un,gskorn-
mi~s~on Ülber An~räge a~f An()1'1dPung ein:er, 
Siche;steiHu~g e·nt~cheiden. . 0-

(3) Ist di,e RücksteJJlulligdes ent~ügel1'en Ver
mögen", in;foIge s:einer wirJt'schaftli,chen Um~ 
gestalhung nicht t1Jnlicb, S.o kann - .di~~ KOn;t.
missi.ün" falls dies td>en Grundsätzen der :6i111Ig
keit entspricht, dem"Erwerlber die LeistU11Jg eines 
an:derenihm gelhörj,g,en \T.ermögens· auftrag,en, 
da's Idem entzogenen Vermögen na,ch seiner wirt
s.chalfrlich,en Zw~ck:beS'timmung g,1eichlirtig, ähn-
1i.ch O'd-e-r 'gl'El'ic\:Lwei-üg .ist, (lider alpel7.auch ,g,em 
gesch~digt~n . Ei'g,entÜlmer ein<: seinem ~chl!4en 
en,ts~J;e~llideB~t~i,Jj:guJlJg 'z}~sp.recl).~n. Geg~n 
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den Willlen des geschädilgten Ei,gentümers kantn 
alber nur auf Verg!lirufilg des Schätzunlgswe'rtes 'er

kannt wet1dren. 

Gmnid vonlEndurteillen inländischer Zivilgel1ichte 
,geltenden Bestimmungen der ExekutionsonLnung 
sind ,a').llf di'e noch nicht ·vol~'ziehbaren Erkennt
niSlSe der Rück'stel1~ngso]wmmissionenanzuwen'-
den. . 

(2) Vor einler RücksteilLungskomihi'Ssiohzu 
Protokd1Q gegeibenen Ve!1~leithen, V ~rzicht,en und 
Anerlkenntniss,en kammt die gleiche Wirlkung :zu. 

§ 27. Vor ,dem Inikratfttreten dieses Bundes
gesetzes ,geifälJlte Urteile und erla:s~ene Btsche~de 
stehen .der Gelten'dmachung von Ansprüchen 
nach dies,em iHunldeSigesetz,e riichtenugegen. 

! (4) 'St·eihen der RÜ9-.stdlun.g von hnd.- oder 
forsrwirtschaftlich ,genutztem Grunldund .Boden, 
der vor ,der Entzie'hunrg Bestandteiil ei'nes 
lianod- oder ,forstwirtschrafclichen Großbetr~ebes 
gewesien 'ist, irufolge ·seiner 'ber,eit's e!1folgten' 
Her~nziehung für landwirtschalftliche Sierdlungs-I 
z'wecke ülberwi'egende 'Öff'eD.·oliche Interessen ent
gegen, so llat s1ch der Ausspruch tder Rück
stellur!1Jg~lWlmmiS'sion auf die grundsätzliche An
erkennlUng .eines Anspruches auf Entschädirgunlg 
zli tbes·chränken. Umfan'g und Art Ider Entschä.di
gung wellden durch ein ibesonderes Bunde~geset,z I § 28. Wer ei'n entzogenes Vepmögen in s,einer 
geregelrt. . I Macht oder 'Gewathrsame hatte, 1st verpflichtet, 

(5) Inwief.e!1n ,die KlOSten ,des Verifa'hrens vondrem rgeschädirgten Eigentümer Au~skun'ft über 
--"einter ,der Partei,en zu ersetzen oder unter die de~sen VerlbJ,e~b IZ'U gebel~. Im FaHeder Wcig,e

Parteien ·zu teilen' sin'd, entscheidet die Kom- runlg hat .~m die nach 'seinem. WothnIS':'Dze zu
mission nilch ;den Besri!mmu!1Jgen der Zivi'lprmeß- ständige RiickstdLun'~kommisstion' [§ 1~, Albs. (2)J 
ordnunlg ü[):er ,den Kostener5'at~z. die A:b1:egung ein:es Eides da'rübe'r, was ihm über 

den Ver\b>lelilb des Vermögens bekmnt ist, aufzUr-
§ 24. (1) Der Vorsitzen/de der Rückstellilungs- t~agen, sOifern der Igesch;vdilgteEilgentümer das 

kommi.s'sion "hat dile Anmetikung der EinleiotUIllg ~ 
des Rückiste1'1unlgsverfa,hrens im Grunldlbuche zu V:pili~~gg~~u~~:ft~~::~~:el~~~:~ ~::1at~~~:~~~ 
v eran~as.sen .. 

d;:'e Besnimffilungen- der §§ 47 ff. Ex,ekutionsord-
(z) Diese Anmerkung ~hat zur ,FoILge, IdaJß ·dhe nunlg. s.i'nngemäß AnweI1!dung. 

,rechtsikr.ä.ftilge Entscheidu)llgder 'K01l1lmission auch 

gegen,diejenig,en Personen, die erst n'a,ch .dem § -29. (1) Allile durch dies'es 'Bunldesgesetz veran
Zeitpunikt, in Idem das 'Ersuchen um An- .laßten Schriften IUnd Amts'handlungensind von 
merlkung an das Gru!1Jdibuchgericht gelangt ist, öfFentlichen Ablga:ben !befreit. 
ibücherlliche Rtedllte erlanlgt. haben, w,ir'ksiam. ist. 

. \ (2) 'QaJS Glei,che !gIilt für' V,e:tll1'ögefilsüihert,ragutllg'en 
(3) nie :Anlffilerkung ist nach rech'tskrälftig,er ullid sonstige Rechtsakt.e nach di1es,eun Bun'desge

Beentdi!g:ung des Vel1falhrens auf An.rl1a<g des im s'etiz, wenn über die Verpflichtung zur Rück
V,enfahren lf.es~lges'teHten Ei'gen~ümers 'zu löschen. &t~llli'ng .am Verlfalhren vor der RücksteHun'gs-

. k'omrm!i\9s,ion ,entsch,i,eden o'der ei,n V,ergleich, Ver-§ 25. (1) Ist für eine :bei einem Gericht' alu-
zicht oder ein A'nerkenntni:s· 1m ProtokoLl geg,e!hen 

h!änlg:ige Rechtss,ache nach den Bestimmun'g,en worden ist. 
diesle!:; :Bu:n'desgeset~es nunmehr die Rückstelilunlgs-
kom:m:i~sioh aussch'ließIich zuständi:g, S'Ü hat das (3) Die Albtgalbenlfreilheit etiStreclnsich auch aluf 
Geri.~t in jeder Laig~' des V,erfahrensdie Un- .gerichtliche .oder3Jußergerichtltiche Vergleiche, 
zulässiglkeit Ides' Rechtsweges auszus:prechlen. Nach Verrz:'chte un!d Anetikenn1Jn~ss~ 'gemäß § 13, falls 
Rechtskraft .di,eses ~ch'lusses,lhat es,' so.fern ~hm di,ese rec~eitlg :<mgezeigt wUl1den, und die zur 
.die B,estimmung ,der zu~tänidilgen Rückstel1U1ngs- Entt'ge'genn:iJhme, der Anz,eige berulfene Be~i'l'iks
kOllTImission nach den Verhältnissen .des eill'~elnlen vepwahunrgsibe'hörlde bestätigt, daß rubeT das Iden 
Fa!lll'es möglich ist, tdie Rechvssach,e an ,die ördi!ch Gegenstand des Vergleiches bi;1,denlde Ve!1mö<gen 
zusdindilge 1K00mmissi·on zu iiiberwei!sen.· Die 2i:ne v.ermtig'erus'ao11Jffiddung nach § 4 VEA V., 

. R:ückstellungskommission hat das Verhhren B. G. BI. Nr. 166/46, vorliegt. 

unter Benützung der Arkten Ides Gerichtes .durch- (4) D'i,e Verpflichtung Zlur Gehuhrenanzeigeoor 
zuführ,en. in den Abs. (2) unrd {3) <linrgeffiiihrten Rechts'ge-

(2) nie Rückstel!lunrgs'kommi~sion hat bei ihl'er schäfte gemiäß § 31 GelbÜ:hrenges,etz 1946, B. G. 
Entsche;Idunrg im Ko~tenpunkte die ,im Verfahren BI\. Nr. 184/46, .b!leibt ünberi.ihrt.· 
vor dem Gerichte 'au'fgelaufene1't Kosten ZIU be-
rücksich.tilgen. ,-' 

§ 26.' (1) Rechtskrä,füge Erkenntnisse der Rück
stie[tiungskommissi\:Hlen gelten alls öffentliche Ur
ku:n:den, lauf Grun,d rderen bücher!Hch'e Eintratgun
gien v odJtz 0 gen werden. können, und als 
E~ekution'Stitel im Sinne ,der Exoelkutionsordnung. 
Die . fiür die Exekution zur SichersrellUir1(g ,auf 

§ 30. Besonder,er Regdunlg Iblei:ben vorbfihalten: 

1. Anl~prü.che der Dien'strt"ehmer," 

2. At\'slprüche der Mieter (Pächter) von Wohn
und'"Geschäftsräumen und der Pächter von Klein
gärten, 

3. AI1iSprü,che wegen Entziehung o'der Behinde-' 
mm.g ,der Ausübung von Urlheber- OIder Patent-
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flechten sowie sonstigergewerlblicher Schutz- .oder 
anderer immat,erileUer Güterrechte, Cl 

4. An~prüche öffentlich-rechdicher Na<tur, die 
in die Zuständigkeit der Verwaltungsbethörden 
falilen. 

, § 31, Mit der VolQzid1ung ,dieses Bundesgesetzes 
s[n,ddie Bundestmini~terien für Vel"mögenssiche
runß und Wirts,chaftsplanung ull!d Hir Jllstiz i'!1 
Einvernehmen mit den heteiJigten BunCles,rilini-
sterien betraut. -

Minderheitsan~rag. 

Dem § 1 ,des Gesetzes ist ein Aibs. (3) fol1gen- Die Uste dieser Personen loSt durch die Bundes-
den Worthutes anzufügen: regieruu1g zu erstellen und im BUI1Jdesgesetzbla ti 

"Werduirch hesonldere Taten und Maßnahmen 
zum 'VetilUiSt der UnaibhäI1Jgigkeit Österreichs 
ents,ch'e~dendbeißetragen hat, ,hat keinen Rück

. stelllullIgs.anspruch nach diesem Gesetz. 

Weikhart Probst Krisch 

zu verlautbaren." 0 

Dr. Tschadek Proksch 
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